
— 431 — 

Die Beltimmung in $ 7 Abj. 2 des Gejeges über die Benußung der 
Privatflüffe vom 28. Februar 1843, wonach bei einem Streit über die Näumungs- 
pflicht unter den Betheiligten die Näumung einftweilen nad) Maßgabe des Be- 
fisftandes zu bewirken ift, ift durch den $ 66 aufgehoben. Auf den Belißjtand 
fommt e3 nicht an und eine vorläufige Verpflichtung zur Räumung mit Rück 
ficht auf denfelben giebt e3 nicht mehr.?®) 

Auf öffentliche Flüfje bezieht fich der S 66 überhaupt nicht, ihre Räumung 
fan daher auch nicht auf Grund diefes Paragraphen dem Fiskus gegenüber 
erzwungen werden.??) | 

Nicht unter die Bejtimmungen des $ 66 fallen nach Abjat; 6 desjelben die 
Gräben, Bäche und Wafferläufe im Bezirke eines Deichverbandes. Diefe Aus: 
nahmebejtimmung unterftellt indejjen die innerhalb eines Deichverbandsgebietes 
vorhandenen Gewäfjer der bezeichneten Art nicht fehlechthin Lediglich wegen ihrer 
Belegenheit der Zuftändigkeit der mit der Ausübung der örtlichen Deichpolizei 
betrauten Dxgane des Deichverbandes. CS gilt dies vielmehr nur für die- 
jenigen Wafferläufe, deren Unterhaltung und Beauffichtigung durch gefegliche 

oder jtatutarifche Vorfchriften ausdrücklich den Organen des Deichverbandes zu- 
gewiejen ift.?%) (Siehe das Nähere unter „Deichbauten“. 

IV. Die Shuß- und Hegulitungsbauten. 

Das Allgemeine Landrecht ftellt in $ 79 Tit. 15 Th. IT den Sab auf, 
daß der Staat gegen die ihm zufommende Nutung der fehiffbaren Gewäfler 

verpflichtet 1jt, für die zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Schiffahrt nöthigen 

Anftalten zu forgen. Diejfe Bejtimmung formulivt Lediglich eine dem Staate 

aus feiner Zandeshoheit begriffsmäßig zufallende Aufgabe, ein im Wege polizei- 
licher Anordnung oder gerichtlicher Klaganftellung verfolgbares Recht erwächit — 
von bejonderen Titeln abgefehen — aus $ 79 für einen Dritten nicht, es fteht 
nur negativ feit, daß amderweite PVerjonen oder Verbände nach allgemeiner 
Nechtsregel für die Negulivung der öffentlichen Ströme nicht in Anfprnch ge 

nommen werden fönnen.?') Die Strompolizei ift Sache der Landespolizeibehörde, 

welche auch für die Meberwachung der öffentlichen Ströme in gefundheitspolizei- 
licher Beziehung, die Fernhaltung der dem Bublitum nachtheiligen Verunreini- 
gungen und die Beltimmung über die Benugung der Ströme zur Aufnahme 
unveiner Abflüfjfe zuftändig it. Die Durchführung der Strom= und Ufer-Bauten 
im Wege der Aufjtellung fyitematischer Regulirungspläne hat exit jeit dem Ende 
der fiebziger Jahre begonnen; die Grundlage für die Negulivung der Weichjel und 
die Bewilligung der hierfür erforderlichen Mittel bilden die nachftehenden, dem 

Landtage der Monarchie vorgelegten Denkfchriften, in welchen die betreffenden, 

2°) Gntjch. d. DO. B. G. vom 25. September 1897 XXXIL 266. 
>») Entjeh. d. DO. 3. &. vom 20. Februar 1895 XXIV 280. 

>), Entfch. d. D.B. G. vom 20. Februar 1893 XXIV 250, vom 19. September 1895 
XXVIII 262, vom 13. Januar 1896 XXIX 272. 

>) Entjch. d. DO. 3. ©. vom 26. September 1888 XVIL 291.
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in die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben des Etats der Bauverwaltung 
eingeftellten Bofitionen näher begründet werden. 

Es find dies für die Weichfel: 
‚1. Die am 3. November 1879 überfandte Denkjchrift vom Dftober 1879, 

betreffend die Negulivung der Weichjel, der Oder, der Elbe, der Wejer 
und des Nheins (Anlagen zu den Berhandlungen des Abgeordneten- 
haufes Leg.-Ber. 1879—80 Bd. 1 ©. 601). 

2. Die am 29. Januar 1894 überfandte Denkfchrift vom Dezember 1893, 

betreffend die für die Vollendung der planmäßigen Nequlivung der 
größeren fchiffbaren Ströme und Flüffe in Preußen erforderlichen 
weiteren Aufwendungen (Anlagen zu den Verhandlungen des Abge- 
ordnetenhaufes Leg.-Per. 1893—94 Bd. 2 ©. 619). 

3. Die am 5. Januar 1900 überfandte Denkjchrift, betreffend die in der 
\ Heit vom 1. April 1897 bis zum 31. März 1899 erfolgten Bauaus- 

führungen an denjenigen Wafjerjtraßen, über deren Negulivung den 
Landtage bejondere Borlagen gemacht worden find Nr. 19 der Drud- 
fachen des U. 9.). 

Sn der erfterwähnten Denkfchrift wird ausgeführt, daß mit der eigentlichen 
Negulivung einzelner Stromftrecen innerhalb des Negierungsbezivts Mlarien- 
werder exit jeit dem “Jahre 1832 vorgegangen ift und daß die von da ab bis 
zum Ende des Jahres 1875 ausgeführten Arbeiten einen Koftenaufwand von 
rund 6 Millionen Mark erfordert haben. m diefem Betrage find die etwa 
4 Millionen Mark ausmachenden Koften nicht mit einbegriffen, welche während 
diefer Zeit für die Unterhaltung der angelegten Werke, für Befeitigung der 
Schiffahrtshindernifje u. j. w. verausgabt worden find. Die Minimal-Fahr: 
wajjertiefe der vegulivten Strecken wurde während diejer Arbeitsperiode um 
reichlich 0,2 m vergrößert. Fir die völlige Negulivung der in dem Negierungs- 
bezivt Marienwerder gelegenen Weichjelftrecle wurde eine Gejammtjumme von 
8 500 000 Mark als erforderlich bezeichnet und eine Bauzeit von 14 Jahren voraus- 
gejeßt. Das Ziel der Negulivung ftellte fich al8 die Ausbildung einer durch- 
gängig geringften Fahrwafjertiefe von 1,67 m, bei einem Wafjerftande von 
0,50 m iiber Null des Begels zu Kurzebrad dar. Die für die Arbeiten im 
Negierungsbezivt Marienwerder bejtimmte Summe war bis zum Schluß des 
Nechnungsjahres 1890—91 ganz zur bejtimmungsmäßigen Verwendung gelangt. 

Sm Laufe der erwähnten Bauperiode war indejjen die Ausführung eines 
Durchftiches durch die Binnennehrung unterhalb des Danziger Hauptes endgültig 
feitgefegt und nunmehr auch ein Negulivungsplan für die Getheilte Weichjel bis 
zum Danziger Haupt und für die Nogat bis zur Einlage aufgeftellt worden. 
sn einem dem tat der Bauverwaltung für das Etatsjahr 1886/87 beige- 
gebenen Nachtrage zu der Denkffchrift von 1879 wurden die Koften für den 
Ausbau diefer Stromftrede auf 6 892 000 ME. angegeben, in welcher Summe 
jedoch 350.000 ME., welche im Jahre 1885/86 hierfür aus dem Oxdinarium 
bereits in Verwendung waren, mit einbegriffen evfchienen, jo daß nur noch) 
6 542 000 ME. bereitzuftellen blieben. Geplant wurde die Einfchränfung der 

 Getheilten Weichjel bis auf 250 m und der Nogat bis auf 125 m Breite bei
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Mittehwafjer. Für die Negulivung der Getheilten Weichfel und der Nogat im 
Regierungsbezivf Danzig wurden bi8 zum Schluß des Nechnungsjahres 1892/93 
in den außevordentlichen Ausgaben zufammen 6300 000 Mt. zur Berfügung 
geftellt; wirklich verausgabt waren bis zum 31. März 1893 für die NRegulivung 
der Weichjel und der Nogat — abgefehen von den 1885/86 aus den Ordinarium 
entnommenen 350 000 ME. — rund 14774000 ME. 

Unabhängig hievvon wurde die Staatsregierung durch das Gefeß, betreffend 
die Negulivung der Stvomverhältnifje in der Weichjel md Nogat, vom 20. Juni 
1888 (6. ©. ©. 251) zur Ausführung nachftehender Anlagen ermächtigt: 

a) Herftellung eines Durchftichs für den Weichfelftwom durch die Danziger 
Binnenmehrung auf der Linie Einlage—Ditfee nebft Bedeichung und 
Molenanlagen, jowie Molen- und Dünenbauten zur dauernden Offen- 
haltung der Mündung der Danziger Weichjel bei Neufähr, 

b) Schiffahrtsanlagen zur Verbindung des Durchftichs mit der Danziger 
MWeichjel, 

c) Durchdeichung der Danziger Weichjel und Zurücklegung der Strom- 
deiche des Linken Weichjelufers bis zur Gemliger Wachtbude aufwärts, 

d) Durchdeichung der Elbinger Weichjel mit Anfhluß an den vechts- 

feitigen Durchftichsdeich und die Stromdeiche des Großen Marienburger 
MWerders, 

e) Herftellung eines Eiswehres in der oberen Nogat bei Kittelsfähre. 
Der Höchftbetrag der für diefe Anlagen zur Verfügung geftellten Mittel 

war auf 20 Millionen Mark bemefjen, die Ausführung indefjen in $ 2 des Ge- 

jeßes an die Bedingung gefnüpft, daß durch einen auf Grundlage des Deichgejeges 
von 28. Januar 1848 gebildeten Deichverband die Aufbringung eines Kojten- 
beitrages von 7 230 000 ME. umd, die Uebernahme der fünftigen Unterhaltung 
der unter a, c und d aufgeführten Anlagen ficher geftellt werde. Diefer Be- 
dingung ift durch die Errichtung des Weichjel-Nogat-Deichverbandes genügt, 
dejfen Statut unter dem 20. Juni 1889 die Allerhöchite Beftätigung erhielt. 
(Außerordentliche Ausgabe des Amtsbl. d. Reg. zu Danzig vom 24. Juni 1889.) 

Mit Rücjicht auf die umfangreiche und eigenartige Aufgabe, welche der 
Bauverwaltung durch das Gejeg vom 20. Juni 1888 erwuchs, wurde die Aus- 
führung derjelben durch das erwähnte Statut ($ 4) einer befonderen, unter der 
Oberleitung und Aufficht des Ober-Präfidenten dev Provinz Weltpreußen ftehenden 
Behörde übertragen, welche die Bezeichnung: „Ausführungs-Kommiffton für die 
Negulivung der Weichjelmündung” erhielt und fich aus einem Königlichen Ber: 
waltungsbeamten als VBorfigenden, einem Königlichen Baubeamten und den Deich- 
hauptleuten und Deichinfpektoren der den Weichjel-Nogat-Deichverband demmächit 
bildenden drei Sonderverbände — de3 Danziger, Marienburger und Elbinger 
Deichverbandes — zufammenjeßte. Die Kommiffion ift auch gegenwärtig noch 
in Wirffamfeit. (Vergl. den Abjehnitt Deichbauten.) 

Während das in der Denkfchrift für 1886/87 für den Regierungsbezirk 
Danzig in Ausficht genommene Ziel bis zum Schluffe des Jahres 1893 durch: 
weg erreicht wurde, erwies fich für die Strecke innerhalb des Negierungsbezirts 
Marienwerder eine insbefondere durch den verwilderten Zuftand der vufftichen 
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MWeichjelftrecfe erforderlich gewordene Nachregulivung mit einem Koftenaufwande 
von insgefammt 11960 000 ME. als unerläßlich, woneben noch für ein entlang 
der Budenfampe an der Nogat geführtes Deckwerf 85 000 ME. bejonders be- 
willigt wurden. 

Die Wiederherftellung der durch den jcehweren Eisgang im Frühjahr 1897 
außergewöhnlich befchädigten Uferwerfe der Weichjel und Nogat hat einen außer- 
ordentlichen Zufchuß von 1560 000 ME£. erforderlich gemacht, der auf die Etats- 
periode 1898/1900 vertheilt ift. 

Die durch das Gejeg vom 20. Juni 1888 in Ausficht genommenen Ar- 
beiten find bis auf die Herftellung des Eiswehres ausgeführt. Bezüglich der 
weiter geplanten Arbeiten darf auf die Denkchrift vom 5. Janıar 1900 Bezug 
genommen werden. 

Wenngleich die Aufgabe des Staates hinfichtlich der öffentlichen Ströme 
gejeglich auf die Erhaltung und Förderung der Schiffbarfeit befchräntt ift, jo ift 
es jelbjtverftändlich, daß bei der Ausführung der Strombauten auch die nterefjen 
der anliegenden Grumdbefiger, Gewerbetreibenden, Fifcher und jonftiger Be- 
theiligter nicht nur gefchont, jondern auch foweit angängig gefördert werden. 
Auf der anderen Seite ift die Steombauverwaltung binfichtlich der Art und des 
Umfanges der Negulivungen völlig unabhängig, diefelben erfolgen Lediglich nach 
dem Exmefjen der Staatsregierung. 

Borjchriften allgemeiner Art, durch welche die Gemeinden oder weitere 
Kommmmalverbände ihrerfeitS zur Ausführung von Waffer- und Uferbauten am 
Strome verpflichtet werden, bejtehen für das Weichjelgebiet nicht. Ebenfo wenig 
find diefelben zu Aufwendungen oder Beiträgen für derartige Negulivungen ver: 
bunden, was indefjen ein Hand in Hand gehen des Staates mit der Provinz 
oder jonftigen Kommmmalverbänden unter finanzieller Betheiligung der Tegteren 
mit Niückficht auf bei ihnen obwaltende Sonderintereffen nicht ausjchließt. Bei- 
jpielsweife hat die Weftpreußifche Brovinzialverwaltung für die Strombauten in 
der Münfterwalder Niederung einen erheblichen Koftenbeitrag beigefteuert, weil 
dieje gleichzeitig der Sicherung einer am Steome entlang führenden Provinzial- 
chaufjee zu Gute famen. 

Die Grundlage für die Thätigfeit des Staates bei der Negulivung der 
öffentlichen Ströme bildet das Geje, betveffend die Befugniffe der Strombau- 
verwaltung gegenüber den Uferbefigern an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 
1883 (©. ©: ©. 333). Nah $ 2 a.a. OD. find vor Feititellung der nicht bereits 

früher endgültig fejtgeftellten Pläne oder vor der Abänderung endgültig feit- 
gejtelltev Pläne die Betheiligten zu hören. Ihre Anhörung Fann unterbleiben, 

wenn die Ausführung dev Negulivung nicht ohne überwiegenden Nachtheil für 
da3 Gemeinwejen ausgejegt werden fann. Die Anhörung der Betheiligten — 
Uferanlieger, Fijchereiberechtigte, Deichintereffenten u. j. w. — erfolgt unmittel- 
bav nach Aufftellung des Projekts durch den Lofalbaubeamten. Befchräntt fich 

der Kreis der ntereffenten nicht auf einzelne bejtimmte PBerfonen, jo muß eine 
öffentliche Bekanntgebung des Termins zur Vorlage der Regulivungspläne und 
Geltendmachung etwaiger Einfprüche ftattfinden. In der Bekanntmachung ift 

zugleich eine Frift zu beftimmen, innerhalb deren die Pläne beim Lofalbaubeamten
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eingejehen und Einfprüche fehriftlich eingereicht werden fünnen. Ueber den Ver- 
lauf de3 Termins ift eine amtliche Verhandlung aufzunehmen und nebft den 
Unterlagen und einer Begutachtung etwa erhobener Einwendungen bei Ueber- 
veihung der Negulivungspläne der Nevifionsbehörde vorzulegen.) Die Ver- 
handlung hat den Zwec, Bedenken feftzuftellen, welche nach der befonderen 
praftiichen Kenntniß der mit den Verhältniffen der fraglichen Stromftreefe durch) 

langjährigen Aufenthalt befonders vertrauten Verfonen den geplanten Maßnahmen. 
gegenüber obwalten und weiter die Art und den Umfang etwaiger Entjehädigungs- 
anjprüche Klar zu legen. 

Einen Anjpruch auf Berückfihtigung der geltend gemachten Einwendungen 
bejigen die Gehörten nicht, wegen Einziehung und Beeinträchtigung ihrer Brivat- 
rechte fteht ihnen lediglich ein im ordentlichen Nechtswege verfolgbarer Exrjab- 

anfjpruch zu.??) 

Eine Verpflichtung des Staates, für die Negulivung der nicht öffentlichen 

Slüffe einzutreten, bejteht für das Gebiet des Allgemeinen Landrechts nicht. Der 
Staat kann fich indeffen der Aufgabe nicht entziehen, den Schäden der Land- 

wirthichaft durch die mangelhafte Pflege und den verwilderten Zuftand der 
Brivatflüffe da entgegenzutreten, wo die noch nicht fehiffbaren Flüffe nach ihrer 
räumlichen Ausdehnung und Gewalt für ihre Korrektion Maßnahmen erfordern, 
deren Koften die Leiftungsfähigfeit der Anlieger weit überjteigen oder wo an fich 

unbedeutende Wafjerläufe in Folge bejonderer Verhältnijje ebenjo verheevend 

wirken, wie fie jchwer in Schranken zu halten find, wie dies beijpielsweife bei 

den jchlefifchen Bergflüffen der Fall ift. (DVergl. die Denkjchrift des Mlinifters 
für Landwirthfchaft, Domänen und Forften, betreffend Flußregulivungen im 

ntereffe der Landeskultur, vom 26. November 1882, Anl. zu den Verhandlungen 

des Abgeordnetenhaufes Leg.-Ber. 1882/83 Bd. 1 ©. 93.) Ein Vorgehen nacı 
diefer Richtung hin bedingt bei dem Mangel allgemeiner diesbezüglicher Nechts- 

vorfchriften immer den Erlaß eines Spezialgefeges oder die Einftellung ent- 
fprechender Aufwendungen in den Etat. 

V. Die Deichbauten. 

1. Aeltere Verordnungen und Gefeße. 

Diefelbe Nothwendigfeit der Selbjterhaltung, welche den Deutjchen Orden 
das Schwert in die Rechte gab, um fich feiner Feinde zu ewehren, Land und 

Leute zu fehügen und feine Hervfchaft weiter auszudehnen, zwang dem Weichjel- 

foloniften den Spaten in die Hand zur Sicherung von Haus und Hof, zur Er 

haltung des dem Strome abgerungenen Grmdbefises und zur Gewinnung neuer 

Befiedelungs- und Bewirthichaftungsflächen. 
Der Deutjche Orden wußte die hohe Bedeutung dev Deichbauten für das 

Weichfelgebiet voll zu winrdigen und diefe dadurch zu fördern, daß ev bei dem 

2) Bergl. die Ausführungs-Anmweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 

7. September 1883 (M. BL. f. 8.1. ®. ©. 237. 

3) Bergl. auch Mahraun, „Das Strombauverwaltungsgejeß”. 
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